
Das in Windhuk am 25. Juni 2015 unterzeichnete
 Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Republik Namibia
über Finanzielle Zusammenarbeit „Programm Erneuer -
bare Energien und Energieeffizienz“ ist nach seinem
 Artikel 4 Absatz 1

am 25. Juni 2015

in Kraft getreten; es wird nachstehend veröffentlicht.

Bonn, den 24. Juli 2015

B u n d e s m i n i s t e r i u m
f ü r  w i r t s c h a f t l i c h e  Z u s a m m e n a r b e i t

u n d  E n t w i c k l u n g
Im Auftrag

A l o i s  S c h n e i d e r
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und

die Regierung der Republik Namibia –

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
 Namibia,

im Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch
 partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und
zu vertiefen,

im Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehun-
gen die Grundlage dieses Abkommens ist,

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
in der Republik Namibia beizutragen,

unter Bezugnahme auf die Zusage der Botschaft der
 Bundesrepublik Deutschland (Verbalnote Nr. 139/2012 vom
10.10.2012) –

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermöglicht es
der Regierung der Republik Namibia oder einem anderen von
beiden Regierungen gemeinsam auszuwählenden Darlehens -
nehmer, für das Vorhaben „Programm Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz“ ein vergünstigtes Darlehen der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW), das im Rahmen der öffentlichen Entwick-
lungszusammenarbeit gewährt wird, von bis zu 45 000 000 Euro
(in Worten: fünfundvierzig Millionen Euro) zu erhalten, wenn nach
Prüfung die entwicklungspolitische Förderungswürdigkeit des
Vorhabens festgestellt worden ist und die gute Kreditwürdigkeit

der Republik Namibia weiterhin gegeben ist. Das Vorhaben kann
nicht durch ein anderes Vorhaben ersetzt werden.

Artikel 2

(1) Die Verwendung des in Artikel 1 genannten Betrags, die
Bedingungen, zu denen er zur Verfügung gestellt wird, sowie das
Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der KfW
und den Empfängern des Darlehens zu schließenden Verträge,
die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts-
vorschriften unterliegen. 

(2) Die Zusage des in Artikel 1 genannten Betrags entfällt,
 soweit nicht innerhalb von acht Jahren nach dem Zusagejahr die
entsprechenden Darlehensverträge geschlossen wurden. Für
diesen Betrag endet die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2020.

Artikel 3

Die Regierung der Republik Namibia stellt die KfW von
 sämtlichen Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben frei, die
im Zusammenhang mit Abschluss und Durchführung der in
 Artikel 2 Absatz 1 erwähnten Verträge in der Republik Namibia
erhoben werden oder übernimmt die Finanzierung dieser Kosten
aus ihrem Haushalt.

Artikel 4

(1) Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in
Kraft.

(2) Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der
Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten
 Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland veranlasst. Die
 andere Vertragspartei wird unter Angabe der VN-Registrierungs-
nummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald
 diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestätigt worden
ist.
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Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

und der Regierung der Republik Namibia
über Finanzielle Zusammenarbeit

„Programm Erneuerbare Energien und Energieeffizienz“

Geschehen zu Windhuk am 25. Juni 2015 in zwei Urschriften,
jede in deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

O n n o  H ü c k m a n n

Für die Regierung der Republik Namibia

C a l l e  S c h l e t t w e i n
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